Fragen der WP :

1. Ist ein Fahrverbot für Lkw auf einem Teilabschnitt ein geeignetes Mittel, um eine Verbesserung der Luftqualität zu erreichen? Ist das den Anwohnern zumutbar - insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Busse der Hagener Straßenbahn an der Rembergstraße auf der Fahrbahn halten und Fahrzeuge häufig neu anfahren müssen?

Zu 1.

Ein Fahrverbot für LKW kann nur dann die Luftqualität verbessern, wenn dies zur absoluten Reduzierung und nicht nur zur Verlagerung des Verkehrs an andere Orte führt. Die Sperrung eines Straßenabschnittes bringt Entlastung für diesen Abschnitt, führt aber zwangsläufig zu Mehrbelastung für die Straßenabschnitte, die den umgeleiteten Verkehr aufnehmen müssen. Insofern bleibt diese Maßnahme eine Hilfskrücke. Unser Votum für die Sperrung eines belasteten Teilabschnittes im Vorjahr lediglich darin begründet, dass die Stadt ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Handeln erstmals nachkommen musste. Die vorgeschlagene Maßnahme ist Bestandteil ihres selbst beschlossenen Aktionspaketes. Echte Verbesserungen kann aber erst eine Umweltzone bringen. 

Anders liegt die Sachlage bei den aktuellen Sperrungen: Für den Messzeitraum von wenigen Wochen muss den Remberg-Anwohnern leider zugemutet werden, was die Anwohner des Märkischen Ringes dauerhaft ertragen müssen. Im Gegensatz zur Sperrung des Graf-von-Galen-Rings im Vorjahr dienen die aktuellen Messungen dazu, ein System zu eichen, mit dem schon bald die Belastung durch den innerstädtischen LKW-Verkehr mittels dynamischer Verkehrslenkung insgesamt gemindert werden kann. Um aussagekräftige Vorher-Nachher-Messwerte zu bekommen, ist diese auf wenige Wochen befristete Verkehrsführung unvermeidlich. Die Menschen, die am Innenstadtring leben, sind aufgrund der topographischen und baulichen Verhältnisse (Straßenschlucht) und des enormen Verkehrsaufkommens einer erheblichen Belastung ausgesetzt. Eine aktuelle Studie für NRW bestätigt eindeutig den Zusammenhang zwischen der Sterblichkeit an Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen und der Konzentration von PM10 (Feinstaub) bzw. NO2 (Stickoxide) am Wohnort. Dort heißt es:

„Bei einer langfristigen Erhöhung der Feinstaub-Konzentration um 7 µg/m³, nimmt die Wahrscheinlichkeit, an Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, um ein Drittel zu.“

Deshalb ist Schadstoffminderung dringend geboten.


2. Halten Sie die Einrichtung einer Umweltzone in der Hagener Innenstadt für sinnvoll? Warum?

Zu 2.:

Die Errichtung einer Umweltzone ist zur Zeit die einzige Möglichkeit, eine flächendeckende Verringerung der Feinstaubbelastung und damit des Gesundheitsrisikos für die Anwohner der hochbelasteten Innenstadtstraßen zu erreichen.. Diese Maßnahme ist von der Hagener Umweltverwaltung schon vor Jahren vorgeschlagen worden. Leider hat sich bis dato die politische Mehrheit und die Stadtspitze auf Aussitzen, Verschleppen und allgemeine Untätigkeit beim Klima- und Gesundheitsschutz versteift. 

Mit der Initiative des RVR, eine Umweltzone Ruhrgebiet einzuführen, ist diese Idee nun auch wieder in Hagen angekommen. Weil Argumente wie „Wenn wir in der Hagener Innenstadt eine Umweltzone einrichten, fahren die Menschen zum Einkauf nach Dortmund“ bei einer Umweltzone Ruhrgebiet nicht mehr gelten, ist eine solche Zone auch bei den Hagener Umwelt-Hardlinern nunmehr leichter durchzusetzen. Eine Umweltzone trägt dazu bei, dass nur Fahrzeuge mit modernster Abgastechnik und geringem Verbrauch kostenfrei in die Innenstadt kommen. Die veralteten Stinker werden aus Hagens Straßen verbannt, und die Stadt wird auch keine Durchfahrtzone für den auswärtigen Schwerlastverkehr, der die Maut sparen will.

 3. Wie beurteilen Sie diese Maßnahme vor dem Hintergrund der problematischen Überprüfbarkeit eines  

     Fahrverbots durch die Polizei?

Zu 3. 

Jedes Fahrverbot und jede Geschwindigkeitsbegrenzung ist nur dann wirksam, wenn diese Maßnahme durch geeignete Kontrollen gestützt wird. Von daher muss die zuständige Ordnungsbehörde – bei Einrichtung dieses großen Messprogramms – auch für die Kontrolle sorgen. Darum hat sie sich aber schon bei der Sperrung des Graf-von-Galen-Rings nur sehr unzureichend gekümmert, was dazu geführt hat, dass die Ergebnisse der Messreihen nicht besonders aussagekräftig sind. 


4. Waren die Ergebnisse der Sperrung des Graf-von-Galen-Rings nicht absehbar bzw. bedurfte es einer derart aufwändigen Sperrung und Messung?

Zu 4. 

Die Ergebnisse waren für uns in der Tat absehbar. Es war klar, dass die von Dr. Bleicher initiierten aufwändigen Messungen nur dazu dienen sollten, effektive Maßnahmen zu verhindern bzw. solange herauszuzögern, bis eine Änderung der Europäischen Rahmenrichtlinie eine Lockerung der Grenzwerte bringen könnte. Allerdings ist ebenfalls klar geworden, dass das vermutete Verkehrschaos weitgehend ausgeblieben ist. Zur Erinnerung: Es handelte sich ja um eine Sperrung nur für große LKW, nicht für alle Kraftfahrzeuge.


5. Wie kann vor dem Hintergrund der Feinstaub- und Stickoxidbelastung ein Verkehrskonzept für die Hagener Innenstadt aussehen (bitte kurze, präzise Antwort mit den wichtigsten Eckpunkten)?

Zu 5. 

Unser Umwelt-/Verkehrs-Konzept für die Hagener Innenstadt:

1) Errichtung einer Umweltzone bzw. Anschluss an die Umweltzone Ruhrgebiet, ggf. mittelfristig ergänzt durch eine Citymaut zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, denn schon seit 1993 gibt es einen Ratsbeschluss, den Verkehr in der Innenstadt um mindestens 1/3 zu reduzieren – und dies auf der Basis des damals deutlich geringeren Verkehrsaufkommens.
2) Ausbau des ÖPNV, um weiter einen guten Zugang zur City (z.B. für Kunden) zu gewährleisten, ergänzt um die Einrichtung von Park&Ride – Systemen am Freitag/Samstag mit kostenlosem Busshuttle. Auch ein vergünstigtes Umweltticket, verkürzte Taktzeiten und eine bessere Verzahnung von Bus- und Bahnfahrplänen sind einzurichten.

3) Anschluss und Benutzungszwang für alle Geschäfte in der Innenstadt an das City-Logistik-System.

4) Ausführliche und gründliche Informationen der Innenstadtbewohner und – Geschäftsinhaber über die geplanten Maßnahmen und Einbeziehung ihrer Ideen und Vorschläge zur Emissions- und Verkehrsminderung.

5) Werbung für eine Reduktion des Schadstoffausstoßes an der Quelle: Einbau von Russfiltern und Vermeidung unnötiger Fahrten.

6) Ausbau des Radwegenetzes insbesondere an den Flüssen, um bei Kurzstrecken bequem aufs Auto verzichten zu können.

